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Stadt Ratzeburg 

85. Änderung des Flächennutzungsplanes „Freie Schule Ratzeburg“  

Prüfung von Standortalternativen  

Standort-Nr.  1   2   3   4   5   6   7   8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nördlich 

Salemer Weg. 

 

 Östlich  

Schmilauer Straße 

 

 Südlich  

Gewerbegebiet  

Neuvorwerk  

 Östlich B 207,  

nördlich B 208 

 

 Östlich B 207,  

nördlich  

Robert‐Bosch‐Straße  

 Westlich der  

Lübecker Straße, 

nördlich der  

Lauenburgischen 

Gelehrtenschule 

 

 Westliche  

Schlosswiese 

 

 Südlich Rathaus/  

Demolierung 

 

Flächengröße 

Anforderung:  

mind. 50.000 m² (+) 

rd. 73.000 m² 

+ 

 rd. 42.000 m² 

+ 

 rd. 77.000 m² 

+ 

 rd. 39.000 m² 

o 

 rd. 77.000 m² 

+ 

 rd. 38.000 m² 

o 

 rd. 8.400 m² 

- 

 rd. 8.200 m² 

- 

Aktuelle Nutzung 

Bewertungsmaßstab: 

bebaute Fläche (+) 

Landwirtschaft (o) 

Grün-/Freifläche (-) 

Landwirtschaftliche 

Fläche  

o 

 Landwirtschaftliche 

Fläche  

o 

 Landwirtschaftliche 

Fläche 

o 

 Landwirtschaftliche 

Fläche  

o 

 Landwirtschaftliche 

Fläche 

o 

 Landwirtschaftliche 

Fläche 

o 

 Öffentliche  

Parkanlage 

- 

 Öffentliche  

Parkanlage  

- 

Planungsrecht                        

Aktuelle rechtliche 

Grundlagen   

- Außenbereich  

gemäß § 35 

BauGB  

- 

 - Außenbereich  

gemäß  

§ 35 BauGB 

- 

 - Außenbereich  

gemäß  

§ 35 BauGB 

- 

 - Außenbereich  

gemäß  

§ 35 BauGB 

- 

 - Außenbereich  

gemäß  

§ 35 BauGB 

- 

 - Außenbereich  

gemäß  

§ 35 BauGB 

- 

 - Teilweise  

B-Plan 3.17  

Öffentliche Grünflä-

che „Parkanlage“  

- Sonst Außenbe-

reich gemäß  

§ 35 BauGB 

- 

 - Teilweise 

B-Plan 56  

Öffentliche Grünflä-

che „Parkanlage“  

- Sonst Außenbe-

reichsinsel im In-

nenbereich gemäß 

§ 35 BauGB 

- 

Flächen-  

nutzungsplan  

Bewertungsmaßstab:  

Entspricht die Dar-

stellung den heutigen 

Zielen der Stadt? 

- Flächen für die 

Landwirtschaft 

 
o 

 - Gemeinbedarfsflä-

che „Feuerwehr“ 

- Verkehrsflächen 

(Umgehungsstr.) 

- Grünfläche Dauer-

kleingärten 

o 

 - Flächen für die 

Landwirtschaft 

o 

 - Flächen für die 

Landwirtschaft 

o 

 - Flächen für die 

Landwirtschaft 

o 

 - Öffentliche Grünflä-

che „Friedhof“ 

o 

 - Öffentliche  

Grünfläche  

„Parkanlage“  

- 

 - Öffentliche  

Grünfläche  

„Parkanlage“ 

- 
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Landschaftsplan - Grünland 

- Landschafts-

schutzgebiet  

(aufgehoben) 

o 

 - Biotopverbundflä-

che/ Verbundachse 

- Gesetzlich ge-

schützte Knicks 

- Landschafts-

schutzgebiet  

(aufgehoben) 

- 

 - Biotopverbundflä-

che/ Verbundachse 

- Gesetzlich ge-

schütztes Biotop 

- Landschafts-

schutzgebiet  

(aufgehoben) 

- 

 - Biotopverbundflä-

che/ Verbundachse 

- Gehölzgruppen 

- Landschafts-

schutzgebiet  

(aufgehoben) 

- 

 - Randzone an 

Schwerpunkt- und 

Verbundachsen  

mit hohem Entwick-

lungspotenzial  

- Biotopverbundflä-

che/ Verbundachse 

- Landschafts-

schutzgebiet  

(aufgehoben) 

- 

 - Biotopverbundflä-

che/ Verbundachse 

- Gesetzlich ge-

schütztes Biotop 

- Landschafts-

schutzgebiet  

(aufgehoben) 

- 

 - Garten/Parks 

- Landschafts-

schutzgebiet  

(aufgehoben) 

 o 

 - Siedlungsfläche 

- Landschafts-

schutzgebiet  

(aufgehoben) 

o 

Erschließung                        

Pkw Anbindung - Anbindung über 

den Salemer Weg 

und die Seedorfer 

Straße 

+ 

 - Anbindung über die 

Schmilauer Straße 

als anbaufreie 

Straße außerorts 

mit Tempo 70 km/h  o 

 - Sehr gute und ver-

kehrssichere Anbin-

dung über die 

Straße „An der Ton-

grube“ + 

 - Eingeschränkte  

Anbindung an die 

B 208 als anbau-

freie Straße außer-

orts mit Tempo 60 

km/h 

- Anbindung nur über 

neue Ampelanlage 

denkbar 

 

 - Anbindung nur  

über Feldweg  

vorhanden 

- Ausbau des Weges 

nur mit erheblichen 

Eingriffen 

- 

 - Anbindung nur  

über Feldweg  

vorhanden 

- Ausbau des Weges 

nur mit erheblichen 

Eingriffen 

- 

 - Anbindung an den 

Lüneburger Damm 

(B 208) möglich 

- ggf. ergänzende 

Ampel erforderlich o 

 - Anbindung an den 

Lüneburger Damm 

(B 208) und/ oder 

die Straße „Demo-

lierung“ möglich. 

- ggf. ergänzende 

Ampel erforderlich 

o 

Fuß- und  

Radwegeanbindung 

- Anbindung über 

vorhandene Fuß- 

und Radwege der 

Seedorfer Straße 

(teilweise im Bau) 

- Ergänzende Anbin-

dung über die Rad-

wegeroute Salemer 

Weg 

+ 

 - Schmaler einseiti-

ger Fußweg ent-

lang der Schmi-

lauer Straße 

- Anbaufreie Straße 

außerorts mit 

Tempo 70 km/h  

- Fußweg darf durch 

Radfahrer mitbe-

nutzt werden 

o 

 - Einseitiger Fußweg 

vorhanden 

- Radverkehr wird 

auf Straße geführt 

o 

 - Kein Fuß- oder 

Radweg vorhanden 

- Anbaufreie Straße 

außerorts mit 

Tempo 60 km/h 
- 

 - Kein Fuß- oder 

Radweg vorhanden  

- Anbindung nur über 

Feldweg vorhanden 

- 

 - Kein Fuß- oder 

Radweg vorhanden  

- Anbindung nur über 

Feldweg vorhanden 

- 

 - Sehr gute Anbin-

dung über vorhan-

dene Fuß- und 

Radwege  

- Ergänzender eigen-

ständiger Fuß- und 

Radweg 

+ 

 - Sehr gute Anbin-

dung über vorhan-

dene Fuß- und 

Radwege 

- Ergänzende Wege 

im Park 
+ 

ÖPNV Anbindung - Gute Busanbin-

dung für den  

Linien- und Schul-

busverkehr über 

die Haltestelle 

„Seedorfer Straße“, 

(450 m) vorhanden 

+ 

 - Gute Busanbin-

dung über die Bus-

haltestellen „Albert-

Schweitzer-Straße“ 

(180 m) und „Ei-

chenweg“ (450 m) 

vorhanden 

+ 

 - Keine direkte 

Busanbindung vor-

handen 

- Anbindung an 

Bahnhof Ratzeburg 

in rd. 700 m  

o 

 Keine ÖPNV Anbin-

dung fußläufig er-

reichbar  

- 

 - Keine ÖPNV Anbin-

dung fußläufig er-

reichbar 

- 

 - Keine ÖPNV Anbin-

dung fußläufig er-

reichbar 

- 

 - Gute Busanbin-

dung durch diverse 

Buslinien auf der 

Altstadtinsel (Halte-

stelle „Lüneburger 

Damm“) vorhanden 

+ 

 - Gute Busanbin-

dung durch diverse 

Buslinien auf der 

Altstadtinsel (Halte-

stelle „Demolie-

rung“) vorhanden 

+ 
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Städtebau und 

Denkmalschutz  
                       

Lage des Standortes 

im Stadtraum  

- Teilweise integrier-

ter Standort  

- Der Standort 

schließt randlich an 

die Bebauung der 

Seedorfer Straße 

an und bildet eine 

Erweiterung des 

Siedlungskörpers. 

- In der Umgebung 

finden sich mit dem 

Pferdehof (Reitpä-

dagogik) und der 

Solidarischen Ge-

müsegärtnerei 

Wandelgut (nach-

haltige Bio-Land-

wirtschaft) ver-

gleichbare Nutzun-

gen.  

o 

 - Nicht integrierter 

Standort  

- Der Standort liegt 

außerhalb, am 

Rande der Wohn-

siedlung „Röpers-

berg“  

- 

 - Nicht integrierter 

Standort  

- Der Standort befin-

det sich südlich des 

Gewerbegebietes 

Neuvorwerk  

- 

 - Nicht integrierter 

Standort  

- Standort befindet 

sich nördlich des 

Gewerbegebietes 

Neuvorwerk im Auf-

fahrtsbereich zur 

B 207 

- 

 - Nicht integrierter 

Standort  

- Standort befindet 

sich nördlich des 

Gewerbegebietes 

Heinrich-Hertz-Str., 

deutlich außerhalb 

des Siedlungskör-

pers 

- 

 - Nicht integrierter 

Standort  

- Standort befindet 

sich nördlich des 

Gewerbegebietes 

Heinrich-Hertz-Str., 

deutlich außerhalb 

des Siedlungskör-

pers 

- 

 - Integrierter  

Standort  

- Standort befindet 

sich am Rande der 

der Altstadtinsel als 

zentraler Ortsteil 

der Stadt und der 

Region 

+ 

 - Integrierter  

Standort  

- Standort befindet 

sich auf der Altstad-

tinsel als zentraler 

Ortsteil der Stadt 

und der Region 

+ 

Einfügung in den 

Stadtraum  

- Der Vorhaben bil-

det eine direkte Er-

weiterung des 

Siedlungsraumes 

und fügt sich 

grundsätzlich in 

den Stadtraum ein. 

- Durch Festsetzun-

gen im Bebauungs-

plan wird eine Ver-

träglichkeit gegen-

über der umliegen-

den Bebauung und 

eine Einbindung in 

die Landschaft ge-

sichert. 

o 

 - Durch den fehlen-

den Bezug zum 

Siedlungskörper 

kann sich eine Be-

bauung nur bedingt 

einfügen. 

- Die Siedlung Röpe-

rsberg weist zu-

meist eingeschos-

sige Einfamilien-

hausbebauung als 

Einzel-, Doppel- 

und Reihenhäuser 

auf. 

- 

 - Durch den fehlen-

den Bezug zum 

Siedlungskörper 

kann sich eine Be-

bauung nur bedingt 

einfügen. 

- Nördlichen angren-

zend finden sich 

großformatige Ge-

werbenutzungen, 

Lager- und Stell-

platzflächen.  

- 

 Der Standort ist deut-

lich abgerückt von 

der umgebenden Be-

bauung. Eine bauli-

che Prägung findet 

sich daher nicht.   

- 

 Der Standort ist deut-

lich abgerückt von 

der umgebenden Be-

bauung. Eine bauli-

che Prägung findet 

sich daher nicht.   

- 

 Der Standort ist deut-

lich abgerückt von 

der umgebenden Be-

bauung. Eine bauli-

che Prägung findet 

sich daher nicht.   

 

 Der Standort ist der-

zeit geprägt von der 

Nutzung als Parkan-

lage mit großen, al-

ten Baumbeständen.  

Angrenzend findet 

sich die Badestelle 

Schlosswiese, wel-

che mit kleinteiligen 

Sonderbauten (Um-

kleiden, Eisdiele, 

etc.) bestückt ist.  

- 

 - Der Standort ist 

derzeit geprägt von 

der Nutzung als 

Parkanlage mit gro-

ßen, alten Baumbe-

ständen.  

- Baulich geprägt 

wird die Fläche von 

den beiden Denk-

malen Rathaus und 

Ernst-Barlach-

Schule.  

o 
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Denkmalschutz - Der Standort befin-

det sich außerhalb 

von archäologi-

schen Interessen-

gebieten. 

- Umgebend finden 

sich keine bekann-

ten Kulturdenk-

male. 

+ 

 - Der Standort befin-

det sich außerhalb 

von archäologi-

schen Interessen-

gebieten. 

- Umgebend finden 

sich keine bekann-

ten Kulturdenk-

male. 

+ 

 - Der Standort befin-

det sich außerhalb 

von archäologi-

schen Interessen-

gebieten. 

- Östlich angrenzend 

befindet sich die 

denkmalgeschützte 

Anlage der  

Domäne Neuvor-

werk. Gemäß 

Denkmalliste ist 

diese „kulturland-

schaftsprägend und 

silhouettenbildend 

für Ratzeburg“, so 

dass möglicher-

weise eine Beein-

trächtigung des 

Orts- und Land-

schaftsbildes zu 

prüfen wäre. 

o 

 - Der Standort befin-

det sich außerhalb 

von archäologi-

schen Interessen-

gebieten. 

- Umgebend finden 

sich keine bekann-

ten Kulturdenk-

male.   

+ 

 - Der Standort befin-

det sich außerhalb 

von archäologi-

schen Interessen-

gebieten. 

- Umgebend finden 

sich keine bekann-

ten Kulturdenk-

male.   

+ 

 - Der Standort befin-

det sich außerhalb 

von archäologi-

schen Interessen-

gebieten. 

- Umgebend finden 

sich keine bekann-

ten Kulturdenk-

male.   

+ 

 - Der Standort befin-

det sich innerhalb 

eines Archäologi-

schen Interessen-

gebietes nach § 12 

DSchG.  

- In der näheren Um-

gebung finden sich 

Baudenkmale, wel-

che nach § 12 

DSchG (Umge-

bungsschutz) zu 

schützen sind.  

- Auf der Schloss-

wiese finden sich 

historische Relikte 

des Schlosses und 

der Festung Ratze-

burgs. 

- 

 - Der Standort befin-

det sich innerhalb 

eines Archäologi-

schen Interessen-

gebietes nach § 12 

DSchG.  

- In der näheren Um-

gebung finden sich 

Baudenkmale, wel-

che nach § 12 

DSchG (Umge-

bungsschutz) zu 

schützen sind. 

Durch die direkte 

Nähe z.B. des Rat-

hauses und der 

Ernst-Barlach-

Schule sind erhebli-

che Einschränkun-

gen in der Bebau-

ung anzunehmen.  

- Innerhalb des alten 

Kurparkes finden 

sich historische Re-

likte der Festung 

Ratzeburgs. 

- 

Natur- und Umwelt                        

Innenentwicklung  

gemäß § 1a Abs. 2 

BauGB 

- Teilweise integrier-

ter Standort  

- Der Standort 

schließt randlich an 

die Bebauung der 

Seedorfer Straße 

an und bildet eine 

Erweiterung des 

Siedlungskörpers 

o 

 - Fläche grenzt nur 

westlich an be-

baute Flächen  

- Deutliche Entwick-

lung in den Außen-

bereich  - 

 - Fläche grenzt nur 

nördlich an bebaute 

Flächen  

- Deutliche Entwick-

lung in den Außen-

bereich - 

 - Fläche grenzt nur 

nördlich an bebaute 

Flächen  

- Deutliche Entwick-

lung in den Außen-

bereich - 

 - Fläche grenzt nur 

nördlich an bebaute 

Flächen  

- Deutliche Entwick-

lung in den Außen-

bereich - 

 - Fläche grenzt nur 

nördlich an bebaute 

Flächen  

- Deutliche Entwick-

lung in den Außen-

bereich - 

 - Fläche befindet 

sich im Außenbe-

reich und wird als 

öffentliche Parkan-

lage genutzt 

o 

 - Teilweise 

B-Plan 56  

Öffentliche Grünflä-

che „Parkanlage“ 

- Sonst Außenbe-

reichsinsel im In-

nenbereich gemäß 

§ 35 BauGB  

- Fläche wird als öf-

fentliche Parkan-

lage genutzt 

o 

Sparsamer Umgang 

mit Boden/  

Versiegelung  

- Fläche befindet 

sich im Außenbe-

reich und wird land-

wirtschaftlich ge-

nutzt  

- Bislang findet sich 

hier keine Boden-

versiegelung 

- 

 - Fläche befindet 

sich im Außenbe-

reich und wird land-

wirtschaftlich ge-

nutzt  

- Bislang findet sich 

hier keine Boden-

versiegelung  

- 

 - Fläche befindet 

sich im Außenbe-

reich und wird land-

wirtschaftlich ge-

nutzt  

- Bislang findet sich 

hier keine Boden-

versiegelung 

- 

 - Fläche befindet 

sich im Außenbe-

reich und wird land-

wirtschaftlich ge-

nutzt  

- Bislang findet sich 

hier keine Boden-

versiegelung 

- 

 - Fläche befindet 

sich im Außenbe-

reich und wird land-

wirtschaftlich ge-

nutzt  

- Bislang findet sich 

hier keine Boden-

versiegelung 

- 

 - Fläche befindet 

sich im Außenbe-

reich und wird land-

wirtschaftlich ge-

nutzt  

- Bislang findet sich 

hier keine Boden-

versiegelung 

- 

 - Fläche befindet 

sich im Außenbe-

reich und wird als 

öffentliche Parkan-

lage genutzt 

- Neben den vorhan-

denen Wegen fin-

det sich keine Ver-

siegelung 

- 

 - Fläche wird als öf-

fentliche Parkan-

lage genutzt 

- Neben den vorhan-

denen Wegen fin-

det sich keine Ver-

siegelung 

- 
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Eingriffe in Natur  

und Landschaft  

- Die Fläche ist der-

zeit landwirtschaft-

lich genutzt. Die 

Versiegelung ist 

entsprechend aus-

zugleichen.  

- Ggf. ist ein weiterer 

Ausgleich für Of-

fenlandarten erfor-

derlich (bekannte 

Funde der Feldler-

che in der Umge-

bung). 

(Der Verdacht 

wurde zwischen-

zeitlich durch eine 

Kartierung bestä-

tigt)  

- Durch Neuanlage 

einer Landschafts-

eingrünung kann 

der Standort gut in 

die Landschaft ein-

gebunden werden.  

- Die geplante zu-

künftige Nutzung 

eines Großteil der 

Flächen unter den 

Prinzipien der Per-

makultur und den 

naturnahen Flä-

chen führt dazu, 

dass trotz Versie-

gelung der Wasser-

haushalt, die Bio-

diversität und die 

Klimaregulation ins-

gesamt durch das 

Vorhaben positiv 

beeinflusst werden. 

o 

 - Der Standort ist 

durch die vorhan-

denen Knickstruk-

turen gegliedert, 

welche gesetzlich 

geschützt sind. Zur 

Schaffung einer Er-

schließung wären 

hier Eingriffe erfor-

derlich. 

- Die Fläche ist der-

zeit landwirtschaft-

lich genutzt. Die 

Versiegelung wäre 

entsprechend aus-

zugleichen.  

- Ggf. ist ein weiterer 

Ausgleich für Of-

fenlandarten erfor-

derlich (bekannte 

Funde der Feldler-

che in der Umge-

bung). 

o 

 - Der Standort ist 

durch die westlich 

und östlich durch 

gesetzlich ge-

schützte Biotope 

und Waldflächen 

eingefasst. Ent-

sprechende Ab-

stände wären ein-

zuhalten und 

Schutzbereiche zu 

schaffen.  

- Die Fläche ist der-

zeit landwirtschaft-

lich genutzt. Die 

Versiegelung wäre 

entsprechend aus-

zugleichen.  

- Ggf. ist ein weiterer 

Ausgleich für Of-

fenlandarten erfor-

derlich. 

o 

 - Die Fläche ist der-

zeit landwirtschaft-

lich genutzt. Die 

Versiegelung wäre 

entsprechend aus-

zugleichen.  

- Ggf. ist ein weiterer 

Ausgleich für Of-

fenlandarten erfor-

derlich, wobei die 

Nähe zur B 207 

und B 208 Störun-

gen für die Fauna 

darstellen könnten.  

o 

 - Der Standort ist 

eingefasst von 

Waldflächen. Ent-

sprechende Ab-

stände wären ein-

zuhalten und 

Schutzbereiche zu 

schaffen.  

- Die Fläche ist der-

zeit landwirtschaft-

lich genutzt. Die 

Versiegelung wäre 

entsprechend aus-

zugleichen.  

- Ggf. ist ein weiterer 

Ausgleich für Of-

fenlandarten erfor-

derlich. 

- 

 - Der Standort ist 

eingefasst von 

Waldflächen und 

gesetzlich ge-

schützten Biotopen 

(Knicks). Entspre-

chende Abstände 

wären einzuhalten 

und Schutzberei-

che zu schaffen.  

- Die Fläche ist der-

zeit landwirtschaft-

lich genutzt. Die 

Versiegelung wäre 

entsprechend aus-

zugleichen.  

- Ggf. ist ein weiterer 

Ausgleich für Of-

fenlandarten erfor-

derlich. - 

 - Die Fläche ist der-

zeit als Parkanlage 

weitestgehend ge-

pflegt mit großen 

und altem Baumbe-

stand.  

- Eine Bebauung 

würde einen erheb-

lichen Eingriff in 

den Baumbestand 

bewirken.  

- Entlang des Ufers 

findet sich eine be-

gleitende natur-

nahe Ufervegeta-

tion. 

- Lage im 50 m Ge-

wässerschutz-strei-

fen 
- 

 - Die Fläche ist der-

zeit als Parkanlage 

weitestgehend ge-

pflegt mit großen 

und altem Baumbe-

stand.  

- Eine Bebauung 

würde einen erheb-

lichen Eingriff in 

den Baumbestand 

bewirken.  

- Nördlich befindet 

sich eine alte, ge-

setzlich geschützte 

Lindenallee. 

- 
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Standort-Nr.  1   2   3   4   5   6   7   8  

Orts- und Land-

schaftsbild 
                       

 - Der Standort würde 

die Bebauung auf 

die nördlichen Seite 

des Salemer We-

ges erweitern und 

einen Eingriff in die 

bislang offene 

Landschaft bilden.  

- Durch Neuanlage 

einer Landschafts-

eingrünung kann 

der Standort gut in 

die Landschaft ein-

gebunden werden. 

- Durch Festsetzun-

gen im Bebauungs-

plan kann eine Ver-

träglichkeit gesi-

chert werden.  

- Das Gelände mit 

nachhaltigem 

Schulgebäude, ein-

gebettet in Perma-

kultur- und natur-

nahe Freiflächen 

fügt sich in die be-

stehende Nachbar-

schaft der Solidari-

schen Gemüsegärt-

nerei und dem 

Pferdehof ein. 

o 

 - Der Standort würde 

die Bebauung auf 

die östliche Seite 

der Schmilauer 

Straße erweitern 

und einen Eingriff 

in die bislang of-

fene Landschaft bil-

den.  

- Durch die umge-

benden Knicks 

wäre eine Eingrü-

nung möglich, 

wodurch die Be-

bauung kaschiert 

werden könnte.  

o 

 - Der Standort ist als 

Erweiterung des 

Gewerbegebietes 

geprägt und wird so 

wahrgenommen. 

- Durch die Erschlie-

ßung durch das 

Gewerbegebiet 

wird der Eindruck 

verstärkt.  

- Durch die umge-

benden Gehölzflä-

chen wäre eine 

Eingrünung mög-

lich, wodurch die 

Bebauung ka-

schiert werden 

könnte. 

- Östlich des Stan-

dortes befindet sich 

die denkmalge-

schützte Anlage der 
Domäne Neuvor-

werk. Gemäß 

Denkmalliste ist 

diese „kulturland-

schaftsprägend und 

silhouettenbildend 

für Ratzeburg“, so 

dass möglicher-

weise eine Beein-

trächtigung des 

Orts- und Land-

schaftsbildes zu 

prüfen wäre.  

o 

 - Der Standort wird 

als Auffahrtsbereich 

der B 207 und 

B 208 wahrgenom-

men und hat keinen 

Bezug zur Orts-

lage.  

- Durch die Erschlie-

ßung an die B 208, 

welche zur Er-

schließung z.B. 

durch eine Ampel-

anlage geregelt 

werden müsste, 

verstärkt sich die-

ser Eindruck.  

- Durch die fehlende 

Eingrünung wäre 

der Standort sehr 

präsent.  

- 

 - Der Standort ist 

weit vom Sied-

lungskörper abge-

rückt und würde 

nicht als Teil des 

Ortsbildes der 

Stadt wahrgenom-

men.  

- 

 - Der Standort ist 

weit vom Sied-

lungskörper abge-

rückt und würde 

nicht als Teil des 

Ortsbildes der 

Stadt wahrgenom-

men.  

 

- 

 - Der Standort stellt 

derzeit eine wich-

tige Zäsur zwi-

schen der Vorstadt 

und der Altstadtin-

sel dar.  

- Durch die offene 

Gestaltung der 

Parkanlage erge-

ben sich wichtige 

Sichtbeziehungen 

zum Ratzeburger 

See und den umge-

benden Gemein-

den.  

- Eine großflächige 

Bebauung durch 

ein Schwimmbad 

würde zu einem 

Zusammenwach-

sen der beiden 

Siedlungskörper 

führen. 

- 

 - Der Standort mar-

kiert in seiner Lage 

und der offenen 

Struktur den Über-

gang zur eigentli-

chen bebauten Alt-

stadt.  

- In Zusammenspiel 

mit dem Rathaus, 

der Lindenallee 

und dem alten 

Baumbestand stellt 

die Parkanlage ei-

nen wichtigen Bau-

stein im Ortsbild 

dar.  

- Eine großflächige 

Bebauung durch 

ein Schwimmbad 

würde dieser jetzi-

gen wichtigen 

Raumstruktur ent-

gegenstehen.  

- 

Verfügbarkeit                        

Eigentümer:in 

Stadt Ratzeburg (+) 

Sonstige(private)  

Eigentümer:in (-) 

Flächen befinden 

sich im Eigentum der 

Stadt Ratzeburg 
+ 

 Flächen befinden 

sich im Eigentum der 

Stadt Ratzeburg 
+ 

 - Sonstige  

Eigentümer:in 

- Ankauf erforderlich 

- Verkaufsbereit-

schaft zu prüfen  

o 

 - Sonstige  

Eigentümer:in 

- Ankauf erforderlich 

- Verkaufsbereit-

schaft zu prüfen 

o 

 - Sonstige  

Eigentümer:in 

- Ankauf erforderlich 

- Verkaufsbereit-

schaft zu prüfen 

o 

 - Sonstige  

Eigentümer:in 

- Ankauf erforderlich 

- Verkaufsbereit-

schaft zu prüfen 

o 

 Flächen befinden 

sich im Eigentum der 

Stadt Ratzeburg 
+ 

 Flächen befinden 

sich im Eigentum der 

Stadt Ratzeburg 
+ 

Zusammenfassung                        

 Der Standort ist wei-

testgehend in das 

Siedlungsgefüge der 

Stadt Ratzeburg inte-

griert.  

Durch die Lage und 

das besondere Kon-

zept der Freien 

+ 

 Der Standort würde 

eine deutliche Erwei-

terung der Siedlung 

in den Außenbereich 

darstellen.  

Ein entsprechender 

Ausgleich für die Ein-

griffe in die gesetzlich 

o 

 Der Standort ist als 

Erweiterung des Ge-

werbegebietes ange-

legt und wird auch 

entsprechend wahr-

genommen.  

Dies würde einer Be-

bauung durch eine 

- 

 Der Standort ist deut-

lich vom Siedlungs-

körper abgerückt. 

Durch seine Lage im 

Auffahrtsbereich der 

B 207 und B 208 wird 

der Standort als 

- 

 Der Standort ist deut-

lich vom Siedlungs-

körper abgerückt.  

Es fehlte eine ausrei-

chende verkehrliche 

Erschließung. Ein 

Ausbau wäre mit 

- 

 Der Standort ist deut-

lich vom Siedlungs-

körper abgerückt.  

Es fehlte eine ausrei-

chende verkehrliche 

Erschließung. Ein 

Ausbau wäre mit 

- 

 Der Standort ist als 

öffentliche Parkan-

lage etabliert und bil-

det eine Grünzäsur 

zwischen dem Stadt-

teil St. Georgsberg 

und der Altstadtinsel 

mit wichtigen 

- 

 Der Standort ist als 

öffentliche Parkan-

lage etabliert und bil-

det in Zusammen-

spiel mit den beiden 

Kulturdenkmalen 

Rathaus und Ernst-

Barlach-Schule einen 

- 



PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH  

85. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ratzeburg  7 

Standort-Nr.  1   2   3   4   5   6   7   8  

Schule als Naturpä-

dagogische Einrich-

tung mit umfangrei-

chen Naturnahmen 

Flächen kann die 

Entwicklung eine po-

sitive Verzahnung 

zwischen der urba-

nen Siedlungsfläche 

und der freien Land-

schaft bilden.  

Das Gelände mit 

nachhaltigem Schul-

gebäude, eingebettet 

in Permakultur- und 

naturnahe Freiflä-

chen fügt sich in die 

bestehende Nachbar-

schaft der Solidari-

schen Gemüsegärt-

nerei und dem Pfer-

dehof ein.  

Sowohl die verkehrli-

che Erschließung für 

Pkw, Fuß- und Rad-

fahrer als auch die 

Anbindung an den 

ÖPNV ist gegeben 

und entspricht dem 

erforderlichen Quali-

tätsstandard einer re-

gionalen Einrichtung.  

Der bestehenden in-

tensivgenutzten land-

schaftlichen Flächen 

können durch das 

besondere Konzept 

der Freien Schule auf 

für die Bevölkerung 

Ratzeburgs und der 

Umgebung zu einem 

sozialen und kulturel-

len Anziehungspunkt 

werden.  

Es sind Eingriffe in 

Flächen von allge-

meiner Bedeutung für 

den Naturschutz er-

forderlich, welche 

durch entsprechende 

Vermeidungs-, Mini-

mierungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen 

im Plangebiet ausge-

glichen werden kön-

nen.  

geschützten Knicks 

wäre erforderlich.  

Die verkehrliche Er-

schließung für Pkw 

als auch die Anbin-

dung an den ÖPNV 

ist grundsätzlich ge-

geben.  

Die vorhandenen 

Fußwege entspre-

chen jedoch nicht 

den erforderlichen 

Breiten für eine sol-

che Einrichtung. Dies 

insbesondere vor 

dem Hintergrund des 

anbaufreien Straßen-

abschnittes mit einer 

Geschwindigkeit von 

70 km/h.  

Schule grundsätzlich 

nicht widersprechen, 

jedoch würde dies 

der gewünschten 

Zielsetzung und dem 

pädagogischen Kon-

zept der Freien 

Schule nicht gerecht. 

Der Standort müsste 

eher autobezogenen 

geplant werden, da 

auch ein Anschluss 

an das Fuß- und 

Radwegenetz fehlt.  

„Verkehrsinsel“ wahr-

genommen.  

Die Erschließung 

über die anbaufreie 

B 208 wäre schwierig 

und mit erheblichem 

baulichen Aufwand 

verbunden.  

Durch die fehlenden 

ÖPNV Anbindung 

und das Fehlen von 

Fuß- oder Radwegen 

ist von einem autobe-

zogenen Standort 

auszugehen.  

erheblichen Eingrif-

fen verbunden.   

Fuß- und Radwege 

sind nur in Form ei-

nes Feldweges vor-

handen.  

Durch die fehlenden 

ÖPNV Anbindung 

und das Fehlen von 

Fuß- oder Radwegen 

ist von einem autobe-

zogenen Standort 

auszugehen. 

erheblichen  Eingrif-

fen verbunden.   

Fuß- und Radwege 

sind nur in Form ei-

nes Feldweges vor-

handen.  

Durch die fehlenden 

ÖPNV Anbindung 

und das Fehlen von 

Fuß- oder Radwegen 

ist von einem autobe-

zogenen Standort 

auszugehen. 

Sichtbeziehungen 

zum Ratzeburger 

See.  

Durch seine derzeit 

ruhige und unge-

störte Lage am See-

ufer ist von einer we-

sentlichen Störung 

des Ufers bei einer 

neuen Bebauung 

auszugehen.  

Eine großflächige Be-

bauung durch ein 

Schulgebäude mit 

den erforderlichen 

Nebengebäuden und 

Freiflächen würde ei-

nen erheblichen Ein-

griff in die großen 

und alten Baumbe-

stände bewirken.  

wichtigen stadträum-

lichen Baustein.  

Eine Bebauung durch 

ein Schulgebäude mit 

den erforderlichen 

Nebengebäuden und 

Freiflächen würde die 

Kulturdenkmale in ih-

rer Wirkung schmä-

lern.  

Eine großflächige Be-

bauung durch ein 

Schulgebäude mit 

den erforderlichen 

Nebengebäuden und 

Freiflächen würde zu-

dem einen erhebli-

chen Eingriff in die 

großen und alten 

Baumbestände be-

wirken. 

 


